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Fahrbereitschaft zusammenzufassen, die den Einsatz für

notwendige Dienstfahrten regelt.

Zur Fahrt zwischen Wohnung und Büro dürfen lediglich

die Herren Minister einen Rräftwagen benutzen.
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Mit der Führung der Geschäfte beauftragt:
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Svehla-Ufer 12

III/2 P 65/42

Ministerium für Verkehr und Technik

Fernruf: 61 451/ 527
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Betrifft: Benutzung von Personenkraftwagen.

Im öffentlichen. Dienst,timiWirtschaftsleben sowie im sonstigen

Verkehr dürfen Personenkraftwagen nur zur Erfüllung kriegswich-

tosklostoh feteuon

tiger oder kriegsentscheidender und lebenswichtiger Aufgaben be-

nutzt werden. Die Benutzung ist auch in diesen Fällen verboten,

wenn ohne Geführdung der Aufgabe das Reiseziel mit einem öffent-

*iiehen Verkehrsmittel erreicht werden kann. Eine Zeitersparnis

allein rechtfertigt die Benut

für Fahrten über weite Streck

entscheidenden Aufgaben diene

sind daher in jedem Fall verb

verboten alle Fahrten, die au

nommen werden.

Ich bitte, über die Verwendun

tig zugelassenen Kraftwagen

Kraftwagen und zu Dienstfahrten zugelassene Privatkraftwagen)

sofort eine innerdienstliche Anweisung zu erl■ssen, in der diese

Grundsätze genauest beachtet sind. Diese Anweisung ist mir vor-

zulegen.

Das Gleiche ist bei allen Behörden, Korporationen, Verbänden und

dergl. zu veranlassen, die Ihrem Ministerium nachgeordnet sind

oder seiner Aufsicht unterstehen- Hierbei ist zu beachten, daß

von der Neuregelung jeder Dienstkraftwagen usw. erfaßt werden muß.
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Die geringst mögliche Anzahl der für eine Stelle zu-

gelassenen Personenkraftwagen, auch die privateigenen,

sind zuseiner Fahrbereitschaft zusammenzufassen, die

den Einsatz für notwendige Dienstfahrten regelt.

Zur Fahrt zwischen Wohnung und Büro dürfen lediglich

die Herren Minister einen Kraftwagen benutzen.

Mit der Führung der Geschäfte beauftragt:
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Ministerium für Verkehr und Technik

Fernruf: 61 451/ 527
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Betrifft: Benutzung von Personenkraftwagen.

ToTuinqgigTedO

Im öffentlichen Dienst,im Wirtschaftsleben sowie im sonstigen

Verkehr dürfen Personenkraftwagen nur zur Erfüllung kriegawich-

tiger oder kriegsentscheidender und lebenswichtiger Aufgaben be-

nutzt werden. Die Benutzung ist auch in diesen Fällen verboten,

wenn ohne Gefährdung der Aufgabe das Reiseziel mit einem öffent-

lichen Verkehrsmittel erreicht werden kann. Eine Zeitersparnis

allein rechtfertigt die Benutzung nicht. Dies gilt bemonders

auch für Fahrten über weite Strecken. Alle Fahrten, die nicht

kriegsentscheidenden Aufgaben dienen, gelten als private Fahrten

und sind daher in jedem Fall verboten. Desgleichen sind ausnahms-

los verboten alle Fahrten, die aus Gründen der Bequemlichkeit

unternommen werden.

Ich bitte, über die Verwendung der für Ihr Ministerium gegenwär-

tig zugelassenen Kraftwagen (Dienstkraftwagen, beamteneigene

Kraftwagen und zu Dienstfahrten zugelassene Privatkraftwagen)

sofort eine innerdienstliche Anweisung zu erlassen, in der diese

Grundsätze genauest beachtet sind. Diese Anweisung ist mir vor-

zulegen.

Das Gleiche ist bei allen Behörden, Korporationen, Verbänden und

dergl. zu veranlassen, die Ihrem Ministerium nachgeordnet sind

oder seiner Aufsicht unterstehen. Hierbei ist zu beachten, daß

von der Neuregelung jeder Dienstkraftwagen usw. erfaßt werden

muß.
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Die geringst mögliche Anzahl der für eine Stelle zuge-

lassenen Personenkraftwagen, auch die privateigenen,

sind zu einer Fahrbereitschaft zusammenzufassen, die

den Einsatz für notwendige Dienstfahrten regelt.

Zur Fahrt zwischen Wohnung und Büro dürfen lediglich

die Herren Minister einen Kraftwagen benutzen.

Mit der Führung der Geschäfte beauftragt:
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von Kapitel XIII.
Pilsen
l00 Güterzugschaffner /Aushilfsarbeiter, Hilfs-
und definitive Bedienstete/,
Prag
500
88
Königgrätz
130
98
Brünn
190
$
Olmütz
80
33
von Kapitel XV.
Pilsen
s5 Bedienstete des Lokomotivheizerdienstes
Prag
160
19
Königgrätz
85
*
Brünn
00T
99
Olmütz
40
g8
Pilsen
lo Bedienstete des Heizhausgehilfendienstes
Prag
16
33
Königgrätz
8
60
Brünn
10
0f
Olmütz
6
38
von Kapitel D und S.
Es dürfen lediglich Handwerker und qualifizierte Gehilfen
auf Fräs- und Bohrmaschinen mit dem betreffenden Aufsichtsperso-
nal abgeordnet werden. Von den Handwerkern müssen etwa lo% Partie-
führer sein.
Pilsen
5 Werkmeister /D + S/
Prag
8
99
Königgrätz
&
ve
Brünn
2
*
Olmütz
3
99
Pilsen
l60 Metallhandwerker und 22 andere Handwerker /D/
Prag
128
98
32
#
Königgrätz
129
87
15
8
Brünn
31 Metallhandwerker
Olmütz
10
99
und 8
$8
Pilsen
l8 qualifizierte Gehilfen /D/



Prag
20 qualifizierte Gehilfen-/D/
Königgrätz
16
87
Brünn
4
85
Olmütz
2
06
Pilsen
38 Metallhandwerker und 2 andere Handwerker /s/
Prag
176
59
9
09
Königgrätz
70
88
5
36
Brünn
39
89
4
#
Olmütz
27
24
S
9
Preg
5 qualifizierte, Gehilfen /S/
Brünn
2
$
1/ll dieser Zahlen entfällt auf definitive Bedienste
l0/ll entfallen auf Hilfsbedienstete und Aushilfsarbeiter.
Die Eisenbahndirektionen haben Namenslisten der fü
Abordnung zur DRB in Betracht kommenden Bediensteten spätest
bis zum 5. März d.J. vorzulegen. An diesem Tage müssen die Ver
zeichnisse nicht bloss abgesandt, sondern beim Ministerium für
Verkehr und Technik bereits eingelangt sein. Die Verzeichniss
sind dreifach, nur in deutscher Sprache, getrennt für jedes
pitel auszufertigen; abweichend von dieser Bestimmung ist le
diglieh für die Kapitel D und S ein Gesamtverzeiehnis aufzu-
stellen. Für das Kapitel V ist ein Sonderverzeichnis für den
Bau- und Bahnunterhatungadienst und ein Sonderverzeichnis für
den Sicherungs- und Fernmeldedienst zu verfassen.
In die Verzeichnisse sind die Bediensteten, insofern
aus wichtigen Dienstesrücksichten nicht Ausnahmen erforderlich
sind, grundsätzlich in nachstehender Reihenfolge einzubeziehen:
a/ alle für Arbeiten bei der DRB von den Arbeitsämtern
nach Erlass Z. B.7809/42-I/l bereits dienstverpflichteten Aus-
hilfsarbeiter,
b/ weitere ledige und lediggehende /verwitwete, gesehie-
dene, getrennte und getrennt lebende/ den Arbeitsämtern nach
Erlass Z. E 7809/42-I/1 gemeldete Aushilfsarbeiter,
e/ ledige und lediggehende Hilfs- und definitive Be-
dienstete,
d/ verheiratete kinderlose Aushilfsarbeiter, Hilfs-
69021
a
216
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gewissenhaft auszuwählen; es ist Vorsorge zu treffen, dass

bloss in jeder Beziehung verlässliches Personal abgeordnet

wird.

Die abgeordneten Bediensteten bleiben in Personalstand

der BMB. Über die Regelung ihres Dienstverhältnisses während

ihrer dienstlichen Verwendung bei der DRB wird gesondert ent-

schieden werden.

Die Abordnung des Personals zur DRB darf keineswegs

ein Sinken der Leistungsfähigkeit-der BMB zur Folge haben.

Dieabezügliche Vorkehrungen werden von hier aus noch getroffen

und bekanntgegeben werden; doch haben die Eisenbahndirektionen

in eigenen Wirkungskreise sofort alle Massnahmen zu treffen,

die zur Wahrung der Leistungsfähigkeit erforderlich sind.

Der Generaldirektor der Bahnen:

I.A. Kubl■ek

Für die Richtigkeit der Ausfertigung:

(omy

69020
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Abschrift.

Ministerium für Verkehr und Technik

Prag.

Eisenbahnverwaltung.

Zahl : E-11.907/42-I/1

Prag, den 17.Februar 1942

Betr. : Abordnung vom BMB-Personal

zur Deutschen Reichsbahn.

An alle Eisenbahndirektionen.

Die Protektoratsbahnen Böhmen und Mähren werden ll.000

Bedienstete, und zwar l.ooo definitive Bedienstete und lo.000

Hilfsbedienstete und Aushilfsarbeiter zur vorübergehender Dienst-

leistung bei Dienststellen der Deutschen Reichsbahn abordnen.

Auf diese Anzahl werden die Aushilfsarbeiter angerechnet, die

der Deutschen Reichsbahn von den Arbeitsämtemgemäss Erlass vom

24.Januar l942, Z. E - 7809/42-I/l im Wege der Dienstverpflich-

tung bereits zugeführt wurden bezw.werden. Aushilfsarbeiter,

die von den Arbeitsämtemfür andere Arbeitgeber im übrigen Reichs-

gebiet dienstverpflichtet wurden, sind jedoch auf diese Anzahl

nicht anzurechnen.

Die Eisenbahndirektionen haben folgende Anzahl von Be-

taada

von Kapitel V.

Bau- und Bahnunterhaltungsdienst.

Pilsen

3 Bahnmeister /Bedienstete, die den Bahnmeisterdienst

verrichten oder in demselben ausgebildet sind/

Prag

7

54

Königgrätz 3

↑
Brünn

4

#

Olmütz

E

N

Pilsen

297 Bedienstete für Unterhaltungsarbeiten

Prag

693
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